
 
 
 
 
 
 
An die 
I.f.Ö.N.N. GmbH 
Büro Oldenburg 
Schlosswall 15 
 
26122 Oldenburg 
 
 
Reiseanmeldung für Reisen im Jahr 2009 
 
Hiermit melde ich mich und die nachstehenden Personen für die Reise vom ___.___ – ___.___.2009  
 
nach  ____________________ wie im mir vorliegenden Programm beschrieben, verbindlich an. 
 
1.) _____________________________  2.) ____________________________ 
 Name, Vorname  geb. am    Name, Vorname  geb. am 
 
 
 _____________________________   ____________________________ 
 Adresse   PLZ, Wohnort   Adresse   PLZ, Wohnort 
 
 
 _____________________________   ____________________________ 
 Telefon (tagsüber/abends)     Telefon (tagsüber/abends) 
 
 Bitte benutzen Sie für weitere Teilnehmer ein Extrablatt! 
 
Ich/wir möchten wie folgt untergebracht werden (bitte ankreuzen): 
 
O  Einzelzimmer   O  Doppelzimmer mit Einzelbetten  O  Doppelzimmer mit franz. Bett 
   
Ich/wir möchten an folgendem Ort zusteigen (bitte ankreuzen): 
 
O Oldenburg O Bremen O Autohof Lohne O Duisburg 
 
O _______________________ (weiterer Zustiegsort laut Programm) 
 
Der von mir/uns zu zahlende Gesamtreisepreis betragt € _________ . Ich begleiche den Reisepreis 
auch für die von mir mitangemeldeten Reiseteilnehmer. 
 
Nach Erhalt der schriftlichen Buchungsbestätigung wird eine Anzahlung in Höhe von 10% des 
Reisepreises fällig. Die Restsumme ist spätestens vier Wochen vor dem Abreisetag zu überweisen. 
Mir/uns ist bekannt, dass die Mindestteilnehmerzahl für jede Reise 24 Teilnehmer beträgt. 
 
Ich/wir melde/n mich/uns für die oben genannte Reise an. Zusammen mit der Buchungsbestätigung 
erhalte ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die ich durch Leistung der Anzahlung anerkenne. 
 
Unterschrift des Anmeldenden, bzw. gesetzlichen Vertreters, zugleich als Vertreter der von mir 
mitangemeldeten Reiseteilnehmer: 
 
 
 
_______________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 



Reisebedingungen 
Verehrter Reisegast! Sie haben sich 
entschlossen, eine Reise bei der IFÖNN GmbH 
zu buchen. Wir haben alles bestens vorbereitet, 
damit Ihre Urlaubsreise, auf die Sie sich schon 
das ganze Jahr gefreut haben, ein voller Erfolg 
wird. Dazu aber gehören klare 
Reisebedingungen, die Sie vor Abschluss einer 
Buchung unbedingt zur Kenntnis nehmen 
sollten. Mit der Anmeldung werden unsere 
Bedingungen anerkannt.  
 

1. Der Abschluss des Reisevertrages 
Mit der Reiseanmeldung bietet der Reisende dem 
Reiseveranstalter den Abschluss des Reisevertrages 
verbindlich an. Das kann schriftlich, mündlich oder 
fernmündlich geschehen. Der Vertrag kommt mit der 
Annahme durch den Reiseveranstalter zustande. Die 
Annahme bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder 
unverzüglich nach Vertragsschluss wird der 
Reiseveranstalter dem Reisenden die Reisebestätigung 
aushändigen. Diese enthält alle wesentlichen Angaben 
über die vom Reisenden gebuchten Reiseleistungen. 
Weicht die Reisebestätigung von der Reiseanmeldung 
des Reisenden ab, so liegt ein neues Angebot des 
Reiseveranstalters vor, an das er für die Dauer von 10 
Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf die 
Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der 
Reisende innerhalb der Bindungsfrist dem 
Reiseveranstalter die Annahme erklärt, was auch durch 
eine Zahlung erfolgen kann. Sofern der Anmelder 
ausdrücklich oder gesondert erklärt, für die 
vertraglichen Verpflichtungen aller angemeldeten 
Personen einzustehen, haftet der Reisende dafür neben 
den anderen von ihm angemeldeten Teilnehmern wie 
für seine eigenen Verpflichtungen.  
 

2. Zahlung des Reisepreises 
Nach Abschluss des Reisevertrages und Aushändigung 
des Sicherungsscheines (gem. § 651 k BGB) sind 10 % 
des Reisepreises als Anzahlung fällig. Buchungen 
innerhalb von drei Wochen vor Reisebeginn 
verpflichten den Reisenden zur sofortigen Zahlung des 
Reisepreises nach Erhalt des Sicherungsscheins (§ 651 k 
BGB). Dauert die Reise nicht länger als 24 Stunden, 
schließt sie keine Übernachtung ein und übersteigt der 
Reisepreis 75,00 € nicht, so darf der volle Reisepreis 
auch ohne Aushändigung eines Sicherungsscheines 
verlangt werden. 
 

3. Unsere Leistungen 
Für den Umfang der vertraglichen Leistungen sind die 
Leistungsbeschreibungen in unserem Prospekt, soweit 
sie Vertragsgrundlage geworden sind, sowie die hierauf 
Bezug nehmenden Angaben in der Reisebestätigung 
verbindlich. Nebenabreden, die den Umfang der 
vertraglichen Leistungen verändern, bedürfen einer 
ausdrücklichen Bestätigung. Die in dem Prospekt 
enthaltenen Angaben sind für den Reiseveranstalter 
bindend. Der Reiseveranstalter behält sich jedoch 
ausdrücklich vor, vor Vertragsschluss eine Änderung 
der Prospektangaben zu erklären, über die der Reisende 
vor Buchung selbstverständlich informiert wird. 
 

4. Preisänderung 
Der Reiseveranstalter behält sich vor, den im 
Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung 
der Beförderungskosten oder der Abgaben für 
bestimmte Leistungen wie z.B. Hafengebühren oder 
einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden 
Wechselkurse entsprechend wie folgt zu ändern: 
- Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages 

bestehenden Beförderungskosten, insbesondere die 
Treibstoffkosten, so kann der Reiseveranstalter den 
Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden 
Berechnung erhöhen: 

a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann 
der Reiseveranstalter vom Reisenden den 
Erhöhungsbetrag verlangen.  

b) In anderen Fällen werden die vom 
Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel 
geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch 
die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten 
Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden 
Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann der 
Reiseveranstalter vom Reisenden verlangen.  
- Werden die bei Abschluss des Reisevertrages 

bestehenden Abgaben, z.B. Hafengebühren, 
gegenüber dem Reiseveranstalter erhöht, so kann 
der Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen 
Betrag heraufgesetzt werden.  

- Bei einer Änderung der Wechselkurse nach 
Abschluss des Reisevertrages kann der Reisepreis 
in dem Umfange erhöht werden, in dem sich die 
Reise dadurch für den Reiseveranstalter verteuert 
hat.  

- Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen 
Vertragsabschluss und dem vereinbarten 
Reisetermin mehr als vier Monate liegen und die 
zur Erhöhung führenden Umstände vor 
Vertragsschluss noch nicht eingetreten und bei 
Vertragsschluss durch den Reiseveranstalter nicht 
vorhersehbar waren.  

- Im Falle einer nachträglichen Änderung des 
Reisepreises hat der Veranstalter den Reisenden 
unverzüglich zu informieren. Preiserhöhungen ab 
dem 20. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei 
Preiserhöhungen von mehr als 5 % ist der Reisende 
berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag 
zurückzutreten oder die Teilnahme an einer 
mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, 
wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine 
solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus 
seinem Angebot anzubieten.  

- Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach 
Erklärung der Preiserhöhung geltend zu machen.  

 

5. Leistungsänderungen 
 Änderungen oder Abweichungen einzelner 

Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des 
Reisevertrages, die nach Vertragsschluss notwendig 
werden und die vom Reiseveranstalter nicht wider 
Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur 
gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen 
nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der 
gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle 
Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit 
die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 
Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Reisenden 
über Leistungsänderungen oder -abweichungen 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen; ggf. wird er ihm 
eine kostenlose Umbuchung oder einen kostenlosen 
Rücktritt anbieten. Im Falle einer erheblichen 
Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der 
Reisende berechtigt, ohne Gebühren vom 
Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an 
einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, 
wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine 
solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus 
seinem Angebot anzubieten. Der Reisende hat diese 
Rechte unverzüglich nach der Erklärung des 
Reiseveranstalters über die Änderung der 
Reiseleistung diesem gegenüber geltend zu machen.  

 

6. Rücktritt des Reisenden 
Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn von der 
Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der 
Rücktrittserklärung beim Reiseveranstalter. Dem 
Reisenden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu 
erklären. Tritt der Reisende vom Reisevertrag zurück 
oder tritt er die Reise aus Gründen (mit Ausnahme von 
unter Ziff. 12 geregelten Fällen höherer Gewalt) nicht 
an, die vom Reiseveranstalter nicht zu vertreten sind, 
kann dieser angemessenen Ersatz für die getroffenen 
Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen 
verlangen. Bei der Berechnung des Ersatzes sind 
gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich 
mögliche anderweitige Verwendungen der 
Reiseleistungen zu berücksichtigen. Es bleibt dem 
Reisenden unbenommen, den Nachweis zu führen, dass 
im Zusammenhang mit dem Rücktritt oder Nichtantritt 
der Reise keine oder geringere Kosten entstanden sind, 
als die vom Reiseveranstalter in der Pauschale (s. unten) 
ausgewiesenen Kosten. Rücktrittsgebühren sind auch 
dann zu zahlen, wenn sich ein Reisender nicht 
rechtzeitig zu den in den Reisedokumenten bekannt 
gegebenen Zeiten am jeweiligen Abreiseort einfindet, 
oder wenn die Reise wegen Fehlens der 
Reisedokumente, z.B. Reisepass oder notwendige Visa, 
nicht angetreten wird. Der Reiseveranstalter kann diesen 
Ersatzanspruch nach der Nähe des Zeitpunktes des 
Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in 
einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis wie folgt 
pauschalieren: 

- bis 22. Tag vor Reiseantritt 20 % 
- ab 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt 30 % 
- ab 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt 45 % 
-  ab dem 6. Tag vor Reiseantritt 55 % 
-  am Tag des Reiseantritts oder bei Nichterscheinen 

75 % 
Maßgeblich für den Lauf der Fristen ist das 
Eingangsdatum der Rücktrittserklärung beim 
Reiseveranstalter. 
Sollte im Einzelfall der nachweisbare Schaden höher 
sein als die vorgenannten pauschalierten Stornokosten, 
so kann dieser weitergehende Schaden von dem 
Reisveranstalter geltend gemacht werden.  
 

7. Änderung auf Verlangen des Reisenden 
Werden auf Wunsch des Reisenden nach der Buchung 
der Reise für einen Termin, der innerhalb des zeitli
Geltungsbereich der Reiseausschreibung liegt, 
Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des 
Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft 
oder der Beförderungsart bis zum 30. Tag vor 
Reisebeginn vorgenommen (Umbuchung), kann der 
Reiseveranstalter ein Umbuchungsentgelt von 30,00 € 
verlangen, soweit er nicht eine höhere Entschädig
nachweist, deren Höhe sich nach dem Reisepreis unter 
Abzug des Wertes der von dem Reiseveranstalter 
ersparten Aufwendungen sowie dessen bestimmt, was 
der Reisveranstalter durch anderweitige Verwendung 
der Reiseleistungen erwerben kann. Änderungen nach 
dem 30. Tag vor Reisebeginn können sofern re 
Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rüc itt 
vom Reisevertrag zu den Bedingungen nach Ziff. 6 bei 
gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. 
Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur 
geringfügige Kosten verursachen.  

chen a) a) Abhilfe 

ung b) b) Minderung 

 ihc) c) Kündigung des Vertrages 
ktr Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich 

beeinträchtigt und leistet der Reiseveranstalter innerhalb 
einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der 
Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
im Reisevertrag – in seinem eigenen Interesse und aus 
Beweissicherungsgründen zweckmäßig durch 
schriftliche Erklärung – kündigen. Dasselbe gilt, wenn 
dem Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus 
wichtigem, dem Reiseveranstalter erkennbarem Grund 
nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die 
Abhilfe bedarf es dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich 
ist oder vom Reiseveranstalter verweigert wird oder 
wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein 
besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. 
Der Reisende schuldet dem Reiseveranstalter den auf 
die in Anspruch genommenen Leistungen entfallenden 
Teil des Reisepreises, sofern diese Leistungen für ihn 
von Interesse waren. 

 

8. Ersatzreisende 
Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass 
statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus 
dem Reisevertrag eintritt. Der Reisveranstalter kann 
dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn dieser den 
besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner 
Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche 
Anordnungen entgegenstehen. Tritt ein Dritter in den 
Vertrag ein, so haften er und der Reisende dem 
Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für den 
Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten 
entstehenden Mehrkosten. Der Reisveranstalter ist 
berechtigt, insoweit mindestens eine Pauschale
30,00 € zu berechnen; dem Reisenden bleibt der 
Nachweis eines geringen Aufwands vorbehalten.  

 von d) d) Schadensersatz 

 

9. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge 
vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden 
Gründen, die in seiner Sphäre liegen, nicht in Anspruch, 
so wird sich der Reiseveranstalter bei den 
Leistungsträgern um Erstattung der ersparten 

Aufwendungen bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, 
wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt 
oder, wenn einer Erstattung gesetzliche oder 
behördliche Bestimmungen entgegenstehen.  
 

10. Störung durch den Reisenden 
Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag fristlos 
kündigen, wenn der Reisende trotz entsprechender 
Abmahnung die Durchführung der Reise nachhaltig 
stört oder sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, 
dass die sofortige Aufhebung des Vertrages 
gerechtfertigt ist. Kündigt der Reiseveranstalter, so 
behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich 
jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie 
diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die aus einer 
anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch 
genommenen Leistungen erlangt, einschließlich der ihm 
von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge. 
Schadensersatzansprüche bleiben im Übrigen unberührt.  
 

11. Mindestteilnehmerzahl und Änderungen 
Wird die bei allen Reisen erforderliche 
Mindestteilnehmerzahl von 24 Personen nicht erreicht, 
so kann der Reiseveranstalter bis zu drei Wochen vor 
Reisebeginn von dem Reisevertrag zurücktreten. Der 
Reiseveranstalter ist zur unverzüglichen Information des 
Reisenden verpflichtet. Die Rücktrittserklärung muss 
dem Reisenden unverzüglich übermittelt werden. Im 
Falle des Rücktritts durch den Reiseveranstalter ist der 
Reisende berechtigt, die Teilnahme an einer mindestens 
gleichwertigen anderen Reise zu verlangen, wenn der 
Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne 
Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot 
anzubieten. Der Reisende hat dieses Recht unverzüglich 
nach der Rücktrittserklärung durch den 
Reiseveranstalter diesem gegenüber geltend zu machen. 
Sofern der Reisende von seinem Recht auf Teilnahme 
an einer gleichwertigen Reise keinen Gebrauch macht, 
erhält er den eingezahlten Reisepreis unverzüglich 
zurück. 
Durch die örtlichen Verhältnisse bedingte Änderungen 
der Fahrtrouten sowie des Reiseprogramms gelten nicht 
als Änderung der Leistung. Wir behalten uns 
ausdrücklich die Benutzung des Euro-Tunnels vor. Das 
angebotene Programm versteht sich als Angebot. 
Änderungen (z.B. wetterbedingt) und Irrtümer behalten 
wir uns ausdrücklich vor. 
 

12. Kündigung infolge höherer Gewalt 
Wird die Reise infolge bei Vertragsschluss nicht 
voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der 
Reiseveranstalter als auch der Reisende den Vertrag 
kündigen. Höhere Gewalt umfasst alle Ereignisse, die 
außerhalb der Kontrolle der Vertragsparteien liegen und 
die den Vertragsparteien die weitere Erfüllung der 
vertraglichen Verpflichtungen undurchführbar oder 
wirtschaftlich unmöglich machen, insbesondere 
Naturereignisse, Kriegshandlungen, 
Regierungsbeschlüsse, Blockaden, Revolutionen, 
Streiks, Ausschließungen, Boykotts, Embargos, 
Bürgerkrieg, Terroranschläge oder sonstige Ereignisse, 
die nachteiligen Einfluss auf die Reise haben, sowie 
gleichzustellende Fälle. Der Reiseveranstalter zahlt den 
eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück, kann 
jedoch für die erbrachten oder bis zur Beendigung der 
Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine 
angemessene Entschädigung verlangen. Erfolgt die 
Kündigung nach Antritt der Reise, ist der 
Reiseveranstalter verpflichtet, die notwendigen 
Maßnahmen zu treffen, insbesondere den Reisenden, 
falls das vertraglich vereinbart ist, zurückzufördern. Die 
Mehrkosten für die Rückbeförderung tragen die 
Parteien zur Hälfte; die übrigen Mehrkosten hat der 
Reisende zu tragen. 
 

13. Gewährleistung und Abhilfe 

Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann 
der Reisende Abhilfe verlangen. Die Abhilfe besteht in 
der Beseitigung des Reisemangels bzw. einer 
gleichwertigen Ersatzleistung. Der Reiseveranstalter 
kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. 

Der Reisende kann nach Rückkehr von der Reise eine 
Minderung des Reisepreises verlangen, falls 
Reiseleistungen nicht vertragsgemäß erbracht worden 
sind und der reisende es nicht schuldhaft unterlässt, den 
Mangel anzuzeigen.  

Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der 
Kündigung Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf 
einem Umstand, den der Reiseveranstalter nicht zu 
vertreten hat.  
14. Mitwirkungspflicht des Reisenden 
Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen 
Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu 
vermeiden oder gering zu halten. Der Reisende ist 
insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen 
unverzüglich der örtlichen Reiseleitung zur Kenntnis zu 
geben. Unterlässt es der Reisende schuldhaft, einen 
Mangel anzuzeigen, tritt ein Anspruch auf Minderung 
nicht ein. 
Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen 
Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu 
vermeiden oder gering zu halten. Er ist insbesondere 
verpflichtet, seine Beanstandungen der örtlichen 
Reiseleitung zur Kenntnis zu geben. Diese ist 
beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, soweit dies möglich 
ist. Unterlässt es der Reisende schuldhaft, einen Mangel 
anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht 
ein. 
 

15. Haftungsbeschränkung 
a) Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für 
Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt,  

- soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder  

- soweit der Reiseveranstalter für einen dem 
Reisenden entstehenden Schaden allein wegen 
eines Verschuldens eines Leistungsträgers 
verantwortlich ist. 

a) Für alle gegen den Reiseveranstalter gerichteten 
Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung, die 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, 
haftet dieser bei Sachschäden bis 4.100,00 €; übersteigt 
der dreifache Reisepreis diese Summe, ist die Haftung 
für Sachschäden auf die Höhe des dreifachen 
Reisepreises beschränkt. Die Haftungshöchstsummen 
gelten jeweils je Reisenden und Reise. 
c) Ein Schadensersatzanspruch gegen den Reise-
veranstalter ist insoweit beschränkt oder 
ausgeschlossen, als aufgrund internationaler Abkommen 
oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften, 
die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden 
Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf 
Schadensersatz gegen den Leistungsträger nur unter 
bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen 
geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten 
Voraussetzungen ausgeschlossen ist.  
 

16. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 
a) Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung 
der Reise hat der Reisende innerhalb eines Monats nach 
vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise 
gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. 
Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 
Einhaltung der Frist gehindert worden ist.  
b) Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651 c bis 
651 f BGB verjähren in einem Jahr. Die Verjährung 
beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag 
nach enden sollte. Schweben zwischen dem Reisenden 
und dem Reiseveranstalter Verhandlungen über den 
Anspruch oder die den Anspruch begründenden 
Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der 
Reisende oder der Reiseveranstalter die Fortsetzung der 
Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt 
frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung 
ein.  
 

17. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
EU-Bürger benötigen für die Einreise nach 
Großbritannien derzeit einen gültigen Personalausweis 
oder Reisepass. Für Nicht-EU-Bürger gibt das 
zuständige Konsulat Auskunft über die 
Einreisebestimmungen.  
Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die 
Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften selbst 
verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere die 
Zahlung von Rücktrittskosten, die aus der 
Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen 
zu seinen Lasten, ausgenommen, wenn sie durch eine 
schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation des 
Reiseveranstalters bedingt sind.  
 

18. Gerichtsstand 
a) Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an 
dessen Sitz verklagen.  
b) Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den 
Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend, 
es sei denn, die Klage richtet sich gegen Vollkaufleute 
oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland 
verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz des 
Reiseveranstalters maßgebend.  
 

19. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des 
Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des 
gesamten Reisevertrages zur Folge. 
 

20. Veranstalter 
Institut für Ökologie und Naturschutz Niedersachsen 
Verlags- und Betriebsgesellschaft mbH (I.F.Ö.N.N. 
GmbH) 
Calenberger Str. 24 
30169 Hannover 
 
Stand:   15. Februar 2006
 
 




